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Digitale Bestätigung des Ausbildungsvertrages 

 
Schritt 1: Übermittlung von Betrieb an Auszubildenden (ggf. gesetzlichen Vertretern) 

1. Der Ausbildungsvertrag wird wie bisher durch die Asta erfasst. Wenn der Vertrag unter dem Punkt 

Vertragsentwürfe an die Kammer übermittelt        werden soll, gibt es jetzt den Punkt "Digitale 

Bestätigung anfordern" 

 

2. Hier muss im nächsten Schritt die E-Mail-Adresse des Auszubildenden geprüft werden und bei 

Minderjährigen auch die E-Mail-Adresse der im Vertrag angegebenen gesetzlichen Vertreter 

 

3. Mit Klick auf „Digitale Bestätigung anfordern“ wird eine E-Mail für die digitale Vertragsunterschrift 

an den Auszubildenden versendet und die Asta sieht folgende Bestätigung: 
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Schritt 2: Bestätigung von Auszubildenden (ggf. gesetzlichen Vertretern) 

1. Wenn der Auszubildende in seiner E-Mail auf den Link zur Bestätigung klickt, hat er folgende 

Ansicht: 

 

Hier kann der Vertrag heruntergeladen werden und anschließend bestätigt oder nach Angabe eines 

Grundes auch abgelehnt werden. 

 

2. Wird der Vertrag bestätigt, geht eine E-Mail an die Asta und eine zweite E-Mail an den 

Auszubildenden und wenn hinterlegt an die gesetzlichen Vertreter. Es startet automatisch der 

Download des Vertrages. 

Der Auszubildende bzw. bei U18 die gesetzlichen Vertreter sehen nach Klick auf Akzeptieren die 

Bestätigung der digitalen Unterschrift: 
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3. Zur Bestätigung geht eine E-Mail an den Auszubildenden und die gesetzlichen Vertreter und an die 

Asta mit der Information, dass der Vertrag angenommen wurde. 

 

Sollte der Vertrag von einem der Vertragspartner oder der Kammer abgelehnt werden, geht an alle 

Beteiligten eine E-Mail mit der Information, wer den Vertrag und mit welcher Begründung 

abgelehnt hat. 
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Der Vertrag ist nach der Ablehnung wieder bei der Asta bei Vertragsentwürfen hinterlegt. 

Die Asta hat jederzeit unter Vertragsentwürfe den Überblick, wie der Status der digital unterschriebenen 

Verträge ist: 

 

 

 


